
(Name und Vorname) (Datum)

(Straße)

(PLZ und Wohnort)

Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld
FB 1.2 - Frau Weber
Luxemburger Straße 6

54687 Arzfeld

Anmeldung eines Wildschadens / Jagdschadens im Jagdbezirk

Auf den von mir bewirtschafteten, in der 

Gemarkung Flur Nr.

Distrikt:

gelegenen Grundstück, etwa ar/ha groß,

das mit bestellt ist,

wurde am in der Zeit vom bis

Wildschaden/Jagdschaden durch angerichtet.

Den Schaden schätze ich auf EUR.

Von dem Schaden habe ich am Kenntnis erhalten.

Ich melde ihn hiermit an und beantrage Schadensersatz.

Es ist mir bekannt, dass das Verfahren zur Feststelung eines angemeldeten Wildschadens

kostenpflichtig und für den Fall, dass eine Einigung nicht zustande kommt, mit dem Erlass eines

Vorbescheides eine Gebühr nach Maßgabe der Schadenssumme von mindestens 38,40 EUR 

zu erheben ist.
Die Gebühr ist gestaffelt und beträgt bei einer Schadenssumme von 2.46,00 EUR und mehr
191,70 EUR. Daneben werden Auslagen gemäß § 10 Abs. 1 LGebG gesondert berechnet.

Des Weiteren ist mir bekannt, dass ich als Geschädigter innerhalb einer Woche mitzuteilen habe,

dass eine einvernehmliche Regelung zwischen mir und dem Ersatzpflichtigen nicht möglich

war. Soweit eine gütliche Einigung zwischen mir und dem Ersatzpflichtigen erfolgt, 

entstehen keine Verfahrenskosten.

Mit freundlichen Grüßen


